Bundesnetzagentur Gz. 805 - 6.07.01.02/49-2-5 VS#2 16.06.2026

Offentliche Bekanntmachung — Allgemeinverfiigung

Die Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tul-
penfeld 4, 53113 Bonn erlasst auf Grundlage des § 16 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Netzausbaube-
schleunigungsgesetz Ubertragungsnetz (NABEG) vom 28.07.2011 (BGBI. | S.1690), zuletzt
geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBI. 2025 I. Nr. 351) folgende

1.

Veranderungssperre:

Zur Sicherung des in der Entscheidung zur Bundesfachplanung fiir das Vorhaben Nr. 49
(Wilhelmshaven/Landkreis Friesland — Lippetal/Welver/Hamm) der Anlage zum Bundes-
bedarfsplangesetz (BBPIG), Abschnitt Nord 1 (Wilhelmshaven/Landkreis Friesland — Fries-
land) vom 24.10.2025 (Gz.: 805 - 6.07.00.02/49-2-5/25.0) ausgewiesenen raumvertragli-
chen Trassenkorridors fiir die spatere Planfeststellung der Héchstspannungsleitung wird
eine Veranderungssperre erlassen.

Die Veranderungssperre erstreckt sich raumlich auf den kartografisch entsprechend aus-
gewiesenen Bereich des Trassenkorridors auf dem Gebiet der Gemeinde Schortens
(Stadt) im Landkreis Friesland (Bundesland Niedersachsen).

Folgende Flurstlicke der Gemeinde Schortens (Stadt), Gemarkung Schortens sind von der
Veranderungssperre erfasst:

- Flur 15, Flursticke 110 und 109/5 jeweils teilweise
- Flur 20, Flurstiicke 111/3 und 395/112 jeweils teilweise
- Flur 28, Flurstiick 15/14 teilweise.

Die als Anlage beigeflugte kartografische Darstellung des Gebietes, auf das sich die Ver-
anderungssperre erstreckt, ist Bestandteil dieser Verfigung und auf der Internetseite der
Bundesnetzagentur www.netzausbau.de/vorhaben49n1 abrufbar. Der benannte Geltungs-
bereich der Veranderungssperre umfasst alle Flurstlicke und Flurstiicksteile innerhalb der
kartografischen Darstellung, die durch eine rote gestrichelte Linie umgrenzt werden.

Im raumlichen Geltungsbereich der Veranderungssperre dirfen

- keine Vorhaben oder baulichen Anlagen verwirklicht werden, die einer Verwirklichung
der Stromleitung entgegenstehen, und

- keine sonstigen erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veranderungen am
Grundstlick oder an baulichen Anlagen auf dem Grundstlick durchgefiihrt werden.

Die Veranderungssperre gilt am 18.06.2026 als bekannt gegeben. Die Bekanntmachung
erfolgt in Ortlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet verbreitet sind, auf das sich die Ver-
anderungssperre voraussichtlich auswirken wird, und auf der Internetseite der Bundes-
netzagentur.

Die Veranderungssperre ist auf funf Jahre befristet.

3. Fur die Allgemeinverfligung werden Kosten nicht erhoben.


http://www.netzausbau.de/vorhaben49n1
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Sachverhalt

In der Entscheidung zur Bundesfachplanung (Gz.: 805 - 6.07.00.02/49-2-5/25.0) vom
24.10.2025 ist fir den Abschnitt Nord 1 (Wilhelmshaven/Landkreis Friesland — Friesland) des
Vorhabens Nr. 49 (Wilhelmshaven/Landkreis Friesland — Lippetal/Welver/Hamm) der Anlage
zum BBPIG ein raum- und umweltvertraglicher Trassenkorridor festgelegt worden.

In der Bundesfachplanung werden fir die in einem Bundesbedarfsplangesetz nach
§ 12e Abs. 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) als landertbergreifend oder
grenziberschreitend gekennzeichneten Hochstspannungsleitungen Trassenkorridore be-
stimmt. Mit dem Erlass des BBPIG durch den Bundesgesetzgeber stehen die Anfangs- und
Endpunkte der Vorhaben fest.

Gemal § 12e Abs. 4 Satz 1 EnWG wird mit Erlass des Bundesbedarfsplans fur die darin ent-
haltenen Vorhaben die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fest-
gestellt. Den Abschluss der Bundesfachplanung bildet die Entscheidung der Bundesnetzagen-
tur Gber die Bundesfachplanung nach § 12 Abs. 2 NABEG. Diese enthalt die kartografische
Darstellung des Verlaufs eines raumvertraglichen Trassenkorridors fur eine Ausbaumal3-
nahme des Bundesbedarfsplans. Bei dem Trassenkorridor handelt es sich um einen bis zu
1.000 Meter breiten Gebietsstreifen. Der durch die Bundesfachplanung bestimmte Trassen-
korridor ist fur die in Abschnitt 3 des NABEG geregelten nachfolgenden Planfeststellungsver-
fahren, in denen bestimmt wird, wo genau innerhalb des Trassenkorridors die Stromleitung
verlaufen wird, verbindlich.

Der in der Bundesfachplanungsentscheidung festgelegte Trassenkorridor passiert im Trassen-
korridorsegment (TKS) V49-02a im fir die vorliegende Veranderungssperre mafdgeblichen
Korridorbereich 6stlich der Ortslage Ostiem das Gemeindegebiet der Stadt Schortens. Von
Nordosten nach Siidosten verlauft mittig im Korridor die Eisenbahnstrecke ,Schortens Weiler
Floh — Wilhelmshaven Nord DB Grenze® durch den Korridor. Parallel hierzu verlauft westlich
der Bahnstrecke eine Gasleitung sowie der sich in Planung befindliche Nordsee-Ruhr-Link
(NRL) als Wasserstoffleitung. Von Nordosten ragt der bestehende ,Windpark Ostiem® in den
Korridor hinein. In diesem Gebiet ist ein Repowering der Altanlagen geplant. Hierzu wurde die
20. Anderung des Flachennutzungsplans ,Windenergie im Stadtgebiet Schortens* beschlos-
sen und der Bebauungsplan Nr. 100 ,Windpark Ostiem® am 04.08.2025 aufgehoben sowie die
Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 156 ,Energiepark Ostiem*“ beschlossen. Der Tras-
senkorridor quert die von Nordwesten nach Osten verlaufende Bundesstralte 210 (B210). Std-
lich davon quert er das FlieRgewasser ,Bohlwarfer Leide* (Gewasser 2.0rdnung), die Kreis-
stralle ,Oldenburger Stralke (K294) und einige Versorgungsleitungen sowie einen Wirt-
schaftsweg. AnschlieRend quert der Trassenkorridor die von Westen nach Siidosten verlau-
fende Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever®. Zwischen der ,Oldenburger Strale“ (K294) und der
Bahnstrecke ,Sande — Jever” befindet sich eine Biotopverbundflache nach § 20 Abs. 2 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG), § 3 Abs. 2 Niedersachsisches Naturschutzgesetz
(NNatSchG) sowie eine bestehende Kompensationsflache. Am westlichen Korridorrand ragt
das Gewerbegebiet ,Ostiem” der Stadt Schortens in den Korridor, welches zusatzlich als zent-
rales Siedlungsgebiet raumordnerisch gesichert ist. Das bestehende Gewerbegebiet wird zu-
dem Uber die erste Anderung des Bebauungsplans Nr. 95 ,Gewerbegebiet Ostiem* der Stadt
Schortens erweitert. Im stidlichen Korridorbereich quert der Trassenkorridor die FlieRgewas-
ser ,Schortenser Leide* (Gewasser 2.0rdnung) sowie ,Ostiemer Gastgraben® (Gewasser
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2.0rdnung). Sudlich davon befindet sich im stidwestlichen Korridorbereich die Flache flr einen
geplanten Windpark ,Energiepark Schortens Siid“. Die Flache wurde durch die 20. Anderung
des Flachennutzungsplans ,Windenergie im Stadtgebiet Schortens® als Sonderbauflache fir
Windenergie ausgewiesen und der Bebauungsplan Nr. 153 ,Energiepark Schortens Sud“ er-
lassen. Im Sidosten liegt das FFH-Gebiet (,Teichfledermaus-Habitate im Raum Wilhelms-
haven®; DE-2312-331) sowie das Landschaftsschutzgebiet (, Teichfledermausgewasser; LSG
FRI 00128) entlang des FlieRgewassers ,Upjeversches Tief*.

Mit Schreiben vom 19.12.2025 hat der Vorhabentrager unter Darstellung der besonderen
raumlichen Situation im TKS V49-02a im Bereich der Querung der B210 &stlich des Ortsteils
Ostiem die Sicherung des Passageraumes mittels einer Veranderungssperre bei der Bundes-
netzagentur angeregt:

Der geplante Trassenverlauf soll der potentiellen Trassenachse entsprechen, wie sie sich in
den Unterlagen nach § 8 NABEG auf Bundesfachplanungsebene darstellt. Die Trasse soll von
Nordosten kommend westlich der Eisenbahnstrecke ,,Schortens Weil3er Floh — Wilhelmshaven
Nord DB Grenze® und ebenfalls westlich der bestehenden Gasleitung sowie der in Parallellage
dazu geplanten Wasserstoffleitung in der westlichen Korridorhalfte verlaufen. Im Weiteren di-
rekten, gradlinigen Verlauf nach Siden soll die B210 geschlossen gequert werden. Direkt an-
schlieend soll das Flieligewasser ,Bohlwarfer Leide“, die ,Oldenburger Strafle® (K294) und
einige Versorgungsleitungen sowie ein Wirtschaftsweg unterquert werden. Sudlich der Que-
rung der B210 soll die Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever” ebenfalls geschlossen gequert wer-
den. Zwischen der ,Oldenburger Strae“ und der Bahnstrecke ,Sande — Jever” sollen auch
eine Biotopverbundflache sowie eine Kompensationsflache gequert werden. Dabei sollen nach
der aktuellen Trassenplanung alle oben genannten Kreuzungsobjekte mit einem durchgehen-
den Mikrotunnel von nordlich der B210 bis stidlich der Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever” un-
terquert werden. Anschliel3end soll die geplante Trasse zunachst in einem Bogen nach Wes-
ten geflhrt werden, um dann am auf3ersten westlichen Rand des Korridors zu verlaufen. Dabei
sollen die Fliekgewasser ,Ostiemer Gastgraben“ und ,Schortenser Leide* geschlossen ge-
quert werden. Nordlich der Querung der B210 ist die Errichtung eines Muffenstandortes ge-
plant.

Der Vorhabentrager hat diesen Korridorabschnitt als Bereich identifiziert, in dem die Realisie-
rung des Vorhabens erheblich erschwert werden kdnnte, sofern diese durch Fremdplanungen
oder entgegenstehende Nutzungen in Anspruch genommen wird. Eine ggf. hierdurch erforder-
lich werdende gerichtliche Klarung auf dem regularen Instanzenweg wirde Jahre in Anspruch
nehmen mit entsprechenden zeitlichen Verzégerungen fir den Bau und die Inbetriebnahme
der Héchstspannungsleitung.

Begriindung
Der Erlass der Veranderungssperre beruht auf § 16 NABEG.

1. Die Bundesnetzagentur ist gemal § 31 Abs. 1 NABEG i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 1 NABEG
fur den Erlass der Veranderungssperre zustandig.
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Auf eine Anhérung konnte vor Erlass der Veranderungssperre im vorliegenden Fall
verzichtet werden. Gemal § 16 Abs. 3 Satz 1 NABEG ergeht die Veranderungssperre als
Allgemeinverfigung. Von der Anhorung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBI. | S. 102), zuletzt geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.07.2024 (BGBI. | Nr. 236), soll gem. § 16 Abs. 3 Satz
2 NABEG abgesehen werden. Die Anhoérung ist vorliegend nach den Umstanden des Ein-
zelfalles nicht geboten. Es liegen keine besonderen Umstande vor; insbesondere besteht
keine Kenntnis Uber Genehmigungen baulicher Anlagen (vgl. BT-Drs. 230/23, S.149).

Die Allgemeinverfiigung ist in einer nach § 37 Abs. 2 und 3 VwWVfG zulassigen Form er-
gangen.

2. Um den im Rahmen der Bundesfachplanung festgelegten Trassenkorridor abzusichern, ist
der Erlass der Veranderungssperre in dem unter .1 genannten Umfang erforderlich.

2.1 Tatbestand

Die Veranderungssperre setzt nach § 16 Abs. 1 Satz 1 NABEG voraus, dass die Bundes-
fachplanung abgeschlossen ist, dass fur die Leitung ein vordringlicher Bedarf im Sinne des
§ 1 Abs. 1 Satz 1 BBPIG festgestellt wird und dass anderenfalls die Méglichkeit besteht,
dass die Trassierung der darin zu verwirklichenden Leitung erheblich erschwert wird.

Die Bundesfachplanung flr das Leitungsvorhaben Nr. 49 Wilhelmshaven /Landkreis Fries-
land — Lippetal /Welver /[Hamm im Abschnitt Nord 1 Wilhelmshaven/Landkreis Friesland -
Friesland ist mit Entscheidung der Bundesnetzagentur vom 24.10.2025 abgeschlossen
worden. Die Bundesfachplanungsentscheidung beruht auf § 12 NABEG.

Fir das Vorhaben ist durch gesetzliche Regelung ein vordringlicher Bedarf festgestellt wor-
den, § 1 Abs. 1 Satz 1 BBPIG. Das Vorhaben Héchstspannungsleitung Wilhelmshaven /
Landkreis Friesland — Lippetal / Welver / Hamm ist in der Anlage zum BBPIG als Vorhaben
Nr. 49 aufgefuhrt.

Ohne die Veranderungssperre besteht die Moglichkeit, dass die Trassierung der im fest-
gelegten Trassenkorridor zu verwirklichenden Leitung erheblich erschwert oder sogar un-
moglich wird. Aus dem Zweck des § 16 NABEG, das Leitungsvorhaben zu sichern, und
dem Charakter des § 16 Abs. 1 Satz 1 NABEG als Inhalts- und Schrankenbestimmung des
Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz (GG) ist zu folgern, dass eine Veranderungssperre dann erlas-
sen werden kann, wenn sich eine potenziell plangefahrdende Mallnahme in jenem Bereich
abzeichnet, welcher im Trassenkorridor fur eine mogliche Trasse in Betracht kommt. Da
aber bereits die Mdglichkeit einer erheblichen Erschwerung ausreicht, sind keine zu stren-
gen Anforderungen zu stellen (BT-Drs. 19/7375, S. 76).

Es genlgt bereits die Mdglichkeit, dass die an den festgelegten Trassenkorridor gebun-
dene Trassierung durch neue tatsachliche oder rechtliche Hindernisse erheblich erschwert
wird. Mit diesem weiten Malstab soll im Interesse der zigigen Verwirklichung des ener-
giewirtschaftlich vordringlichen Vorhabens das an die Bundesfachplanung anschlieRende
Planfeststellungsverfahren gesichert und so verhindert werden, dass der flir die Planung
zur Verfigung stehende Raum durch die Vorhabenrealisierung beeintrachtigende Mal}-
nahmen verengt wird. Es reicht dabei, wenn solche Mallhahmen nicht vollig ausgeschlos-
sen bzw. fernliegend sind (BVerwG, Beschl. v. 29.07.2021, 4 VR 8.20, Rn. 20).
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Im Geltungsbereich der Veranderungssperre und dem naheren raumlichen Umfeld sind
Trassierungsmoglichkeiten durch bereits existierende Raumnutzungen und naturrdumli-
che Elemente innerhalb des festgelegten Trassenkorridors erheblich eingeschrankt.

Der im Rahmen der Bundesfachplanung festgelegte Trassenkorridor ist im vorliegenden
Bereich durch eine sehr hohe Dichte bereits vorhandener und geplanter Raumfunktionen
und Raumnutzungen gepragt. Der Passageraum fir die geplante Trasse wird im Osten
zunachst malfgeblich durch den Verlauf der bestehenden, linienhaften Infrastruktur wie der
Eisenbahnstrecke ,Schortens WeilRer Floh — Wilhelmshaven Nord DB Grenze“, der Gas-
leitung und dem in Planung befindlichen Nordsee-Ruhr-Link bestimmt. Durch ihren Verlauf
in Verbindung mit dem 6stlich angrenzenden ,Energiepark Ostiem® sind die Mdglichkeiten
der Trassierung sehr begrenzt. Eine Verschwenkung der Trasse in die 6stliche Korridor-
halfte hatte die mehrfache Kreuzung der o.g. Infrastruktur sowie eine Trassierung durch
den ,Energiepark Ostiem* zur Folge. Ferner wird der Passageraum im Westen durch das
,Gewerbegebiet Ostiem* beschrankt. Die fur das Vorhaben geltenden Planungsleit- und -
grundsatze sehen insbesondere vor, dass die Unterquerung bestehender Gebaude ver-
mieden werden soll, so dass das ,Gewerbegebiet Ostiem” die Trassierungsmadglichkeiten
von Westen her einschrankt. Daher verbleibt fiir die Trassenfihrung im Korridor nur der
Bereich westlich der bestehenden und geplanten Infrastruktur und 6stlich des Gewerbege-
bietes. Im nach Siiden ausgerichteten Verlauf soll die Trasse dabei die B 210 und anschlie-
Rend die Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever® nach derzeitigem Planungsstand geschlossen
unterqueren. Zwischen der B 210 und der Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever” sollen das
FlieRgewasser ,Bohlwarfer Leide®, die K294, einige Versorgungsleitungen, ein Wirtschafts-
weg sowie eine Biotopverbundflache und eine bestehende Kompensationsflache ge-
schlossen unterquert werden. Nach derzeitigem Planungsstand sollen alle oben genann-
ten Kreuzungsobjekte mit einem durchgehenden Mikrotunnel von nérdlich der B 210 bis
sudlich der Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever“ unterquert werden. Angesichts der vorhan-
denen Restriktionen im Korridor stehen fur die Startgrube im Norden und die Zielgrube im
Suden kaum Ausweichmoglichkeiten zur Verfligung. Zur Sicherstellung des Kabeleinzugs
soll auf dem Flurstlick 15/14 ein Muffenstandort eingerichtet werden. Sudlich der Querung
der B 210 und der Bahnstrecke wird der Trassierungsraum durch das FlieRgewasser
~ochortenser Leide“ sowie dem sudlich davon geplanten Windpark ,Schortens Sid* und
dem FFH-Gebiet sowie dem Landschaftsschutzgebiet entlang des Flieigewassers ,Upje-
versches Tief* eingeschrankt. Um den in Planung befindlichen Windpark zu umgehen, soll
die Trasse nach Westen gefuhrt werden. Hierbei sollen die FlieRgewasser ,Ostiemer Gast-
graben® und ,Schortenser Leide” geschlossen gequert werden. Eine dstliche Umgehung
des geplanten Windparks ist technisch nicht moglich. Der Raum ist nicht ausreichend, da
sich durch die technisch erforderlichen Biegeradien der Kabel ein erhéhter Flachenbedarf
ergeben wirde. Angesichts dessen stehen flir die Trassenflihrung am westlichen Korridor-
rand sudlich der 0.g. Querungen kaum Ausweichmdglichkeiten im Korridor zur Verfigung.

Andere Bauvorhaben oder sonstige radumliche Veranderungen, die den bereits heute aus-
gesprochen begrenzten Raum fiir die Trassenverlegung weiter einschranken, kdnnten die
bauliche Realisierung der geplanten Leitung in diesem Bereich ernsthaft in Frage stellen.
Um die oben beschriebene Querung der B 210 sowie der Eisenbahnstrecke ,Sande -
Jever® innerhalb dieses Korridorbereichs sicherzustellen, muss der bislang noch zur Ver-
fugung stehende Passageraum von baulichen Anlagen freigehalten werden. Angesichts
dessen besteht ein Sicherungsbedurfnis fur die Flachen, die fur die Errichtung der geplan-
ten Leitung bendtigt werden.
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2.2 Rechtsfolge
2.2.1 EntschlieBungsermessen

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 16 Abs. 1 Satz 1 NABEG erfillt, steht es im
Ermessen der Bundesnetzagentur, Gber den Erlass einer Veranderungssperre zu ent-
scheiden. Es wurde hier im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ausgeubt. Folgende Er-
wagungen hat die Bundesnetzagentur angestellt:

Mit dem Erlass des BBPIG durch den Bundesgesetzgeber stehen die Anfangs- und End-
punkte der kunftigen Vorhaben fest. Gemal § 12e Abs. 4 Satz 1 EnWG wird mit Erlass
des Bundesbedarfsplans fur die darin enthaltenen Vorhaben die energiewirtschaftliche
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt. Die Bestimmung der Trassenkor-
ridore geschieht zur Erflllung der in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Zwecke, eine méglichst
sichere, preisglnstige, verbraucherfreundliche, effiziente, umweltvertragliche und treib-
hausgasneutrale leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat, Gas
und Wasserstoff sicherzustellen, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

Der Netzausbau kann dadurch behindert oder wesentlich erschwert werden, dass nach
Abschluss der Bundesfachplanung auf den Flachen der Trassenkorridore Veranderungen
vorgenommen werden, die der Verwirklichung der Vorhaben zuwiderlaufen. Die Verande-
rungssperre nach § 16 NABEG wirkt dem entgegen, indem sie in einem Abschnitt der
Trassenkorridore eine Sperrwirkung begriindet. Die Veranderungssperre dient somit der
Sicherung der in der Bundesfachplanung ausgewiesenen Trassenkorridore fir die spatere
Planfeststellung der Hochstspannungsleitungen nach den §§ 18 ff. NABEG. Die mit Erlass
der Veranderungssperre einhergehenden Bau- und Veradnderungsverbote fuhren dazu,
den Korridor von baulichen Anlagen freizuhalten und damit die Trassierung des Leitungs-
vorhabens innerhalb des festgelegten Trassenkorridors zu ermdglichen. Zugleich flhrt die
Veranderungssperre dazu, dass bereits genehmigte Vorhaben wahrend der Geltungs-
dauer der Veranderungssperre nicht mehr umgesetzt werden durfen.

Fir Eigentimer stellt die Veranderungssperre eine Inhalts- und Schrankenbestimmung im
Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG und damit einen Eingriff in das Eigentumsgrundrecht
dar. Auch dingliche Nutzungsrechte fallen in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG.

Zugleich lasst die Veranderungssperre die Erforderlichkeit gemeindlicher Bauleitplanun-
gen gemall § 1 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) entfallen und berthrt insoweit das
Interesse der Gemeinde Schortens (Stadt) in ihrer Planungshoheit.

Gemessen an dem Uberragenden o6ffentlichen Interesse und dem Interesse der offentli-
chen Sicherheit an den Stromleitungsvorhaben, die in den Anwendungsbereich des
NABEG fallen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 NABEG), sind die grundrechtlich geschitzten Inte-
ressen der betroffenen Grundstlickseigentimer weniger gewichtig.

Der mit dem Erlass der Veranderungssperre einhergehende Eingriff in das Eigentum ist
mithin verhaltnismaRig und ermessensgerecht. Wie bereits ausgefiihrt, ist eine sichere
Energieversorgung von iberragender Bedeutung fur das gesamtstaatliche Gemeinwohl.
Deshalb muss schnellstmdgliche Rechts- und Planungssicherheit erzielt werden (BT-Drs.
19/7375, S. 76). Um diese Sicherheit zu gewahrleisten, stellt die Veranderungssperre ein
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legitimes Mittel dar. Es ist schlieRlich auch zu beriicksichtigen, dass dem Vorhaben Nr. 49
eine weitreichende, gesamtgesellschaftliche Bedeutung zukommt. Das Vorhaben dient
nicht nur der Gewahrleistung der Versorgungssicherheit, sondern auch der Unterstitzung
der Energiewende in Deutschland.

Die Veranderungssperre im Bereich der Gemeinde Schortens (Stadt), Gemarkung Schor-
tens ist geeignet, den festgelegten Trassenkorridor und die spatere Trassierung fur das
Vorhaben zu sichern. Die mit Erlass der Veranderungssperre einhergehenden Bau- und
Veranderungsverbote fihren dazu, den Korridor von baulichen Anlagen freizuhalten und
damit die Trassierung des Leitungsvorhabens innerhalb des festgelegten Trassenkorridors
zu ermoglichen.

Ferner ist die Veranderungssperre erforderlich, um die Trassierung zu ermdglichen. Denn
der Korridorbereich weist mit den oben genannten bereits vorhandenen und geplanten
Raumfunktionen und Raumnutzungen sowie naturraumlichen Elementen eine hohe Dichte
an Planungshindernissen auf. Zur Verwirklichung des gesetzlichen Auftrags zum zigigen
Ausbau des Netzes und der damit einhergehenden Gewahrleistung der Versorgungssi-
cherheit ist der Vorhabentrager auf die Sicherung derjenigen Grundstlicke angewiesen,
auf welchen sich die Moglichkeit zeigt, dass die Trassierung erheblich erschwert wird. Ins-
besondere, da es sich wie oben beschrieben bei der Start- und Zielgrube zur Unterquerung
der B 210 und der Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever” “ um einen technischen Zwangspunkt
handelt, muss der Bereich gesichert werden, um zu verhindern, dass andere Vorhaben
kurzfristig umgesetzt werden. Andere, mildere MaRnahmen, die in gleicher Weise geeignet
sind, die Trassierung innerhalb des festgelegten Korridors zu sichern, sind nicht ersichtlich.
So haben etwaige Stellungnahmen des zusténdigen Vorhabentragers sowie der Bundes-
netzagentur als zustandiger Genehmigungsbehérde im Rahmen von Genehmigungsver-
fahren nur begrenzt Einfluss auf die Genehmigungserteilung und sind insoweit nicht gleich-
ermallen zur Trassensicherung geeignet. Insbesondere wirden etwaige mundliche Ab-
sprachen oder schriftliche Zusagen nicht den gleichen Erfolg erzielen.

Die EntschlieRung zu einer Veranderungssperre ist im Ubrigen auch angemessen. Das mit
der Veranderungssperre verfolgte Ziel der sicheren Energieversorgung ist von tberragen-
der Bedeutung flr das gesamtstaatliche Gemeinwohl und steht deswegen in seiner Wer-
tigkeit nicht aulRer Verhaltnis zur Intensitat des Eingriffs. Die Veranderungssperre dient der
Sicherung des aktuellen Zustands. Zur Verwirklichung des gesetzlichen Auftrags zum zu-
gigen Ausbau des Ubertragungsnetzes und der damit einhergehenden Gewahrleistung der
Versorgungssicherheit ist der Vorhabentrager auf die Sicherung des Passageraumes im
Korridorbereich fir eine spatere Trassierung angewiesen.

Da die Nutzbarkeit des jeweiligen Grundstiicks nur im Hinblick auf die Wirkung des § 16
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 NABEG eingeschrankt wird und nicht etwa Eigentumsrechte
entzogen werden, ist der Umfang der Eingriffe in qualitativer Hinsicht begrenzt. So kénnten
den raumlichen Geltungsbereich der vorliegenden Veranderungssperre betreffende Pla-
nungen fur die Errichtung baulicher Anlagen oder sonstige Landnutzungen weiter verfolgt
und ggdf. in einer an die Erdkabelleitung angepassten Ausgestaltung realisiert werden. Mit
Blick auf die durch die Veranderungssperre berihrten landwirtschaftlichen Flachen bedeu-
tet das, dass diese wahrend der Geltungsdauer der Veranderungssperre weiterhin gleich-
ermalien landwirtschaftlich bewirtschaftet werden kénnen. Hierbei ist auch zu beriicksich-
tigen, dass die Veranderungssperre nach § 16 Abs. 1 Satz 3 NABEG auf einen Zeitraum
von flnf Jahren zu befristen und daher nur temporarer Natur ist. Nach Ablauf dieser Frist
7
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bzw. wenn die Voraussetzungen fir eine Veranderungssperre nicht mehr vorliegen, sind
die gesicherten Flachen — je nach technischer Ausgestaltung — nutzbar, sodass ggf. ge-
plante andere Bauvorhaben und sonstige Landnutzungen realisiert werden kdnnen. Auf §
16 Abs. 2 Satz 2 NABEG, wonach die Veranderungssperre auf Antrag aufzuheben ist,
wenn Uberwiegende Belange von Betroffenen entgegenstehen, wird hingewiesen.

2.2.2 Auswahlermessen

Nicht nur der Entschluss zu einer Veranderungssperre, sondern auch deren Umfang ste-
hen im Ermessen der Bundesnetzagentur (Auswahlermessen). Es wurde im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben ausgelbt. Hierbei wurden, ergédnzend zu den oben genannten, fol-
gende Ermessenserwagungen angestellt:

Der von der Veranderungssperre erfasste Bereich betrifft die potentielle Trassenachse des
Vorhabentragers, wie sie sich nach derzeitigem Planungsstand sowie in den Unterlagen
nach § 8 NABEG auf Bundesfachplanungsebene darstellt. Die Bundesnetzagentur hat da-
bei insbesondere berticksichtigt, dass insbesondere fur die technisch anspruchsvolle ge-
schlossene Unterquerung der B 210 und der Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever® und damit
fur die Einrichtung der Gruben der geschlossenen Unterquerung keine Ausweichmdglich-
keiten im TKS V49-02a vorliegen. Die Bundesnetzagentur hat bei der Festlegung des
raumlichen Geltungsbereichs der vorliegenden Veranderungssperre zudem bertcksich-
tigt, dass die B 210 und die Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever® in geschlossener Bauweise
zu unterqueren sein werden. Dies setzt die Verfligbarkeit der zu unterquerenden Flachen
und entsprechender Baustelleneinrichtungsflachen fur die Unterbohrungen voraus. Dar-
Uber hinaus hat die Bundesnetzagentur die Tatsache bericksichtigt, dass sowohl die B
210 als auch die Eisenbahnstrecke jeweils moglichst lotrecht zu queren sein werden, um
bauliche und betriebliche Restriktionen fur die zu unterquerenden Infrastrukturen moglichst
gering zu halten.

Der raumliche Geltungsbereich der Veranderungssperre beschrankt sich auf das ange-
sichts der vorstehend dargelegten Umstande Erforderliche und erfasst lediglich diejenigen
Flursticke und Flursticksteile, die fur eine Trassierung in Frage kommen und bei welchen
die Mdglichkeit besteht, dass die Trassierung erschwert wird. Wie bei einer gesetzlichen
Veranderungssperre nach § 44a EnWG umfasst der Umfang der vorliegenden Verande-
rungssperre diejenigen Flachen, die fur das Vorhaben unmittelbar — endglltig oder vo-
rubergehend — in Anspruch genommen werden (vgl. Pielow in: Sacker, Berliner Kommen-
tar zum Energierecht, 4. Auflage 2019, § 44a EnWG, Rn. 9). Umfasst ist von der Verande-
rungssperre der Bereich, der vom Vorhabentrager voraussichtlich als Baubedarfsflache fur
die Bau- und Bohrgruben der geplanten Trasse sowie der geschlossenen Querung der B
210 sowie der Eisenbahnstrecke ,Sande — Jever” bendtigt wird. Dabei wurde bertcksich-
tigt, dass die Flachenplanung noch nicht final abgeschlossen ist. So stehen beispielsweise
die exakte Ausdehnung der Arbeitsflachen der Bau- und Bohrplatze nicht final fest, da sich
die Aufspreizung der Bohrungen erst mit der abschlief’iend vorliegenden Baugrundunter-
suchung festlegen lasst. Insofern war bei der zu sichernden Flache im Bereich der ge-
schlossenen Unterquerungen ein gewisser Spielraum mitzurechnen. Hinzu kommt, dass
fur die geplante Muffe im Flurstlck 15/14, Flur 28 ein breiterer Arbeitsstreifen bendtigt wird,
da die Muffenstandorte mit einer Flacheninanspruchnahme von jeweils ca. 1 ha einen er-
hoéhten Platzbedarf aufweisen.
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Nach den bisherigen Planungen des Vorhabentragers erscheint die Nutzung des Passa-
geraumes hinreichend wahrscheinlich. Auch kann keine genauere Standortbestimmung
vor Einreichung der Planfeststellungsunterlagen nach § 21 NABEG erfolgen, um etwa den
Geltungsbereich weiter einzugrenzen und die Betroffenheit der jeweiligen Grundsticksei-
gentimer weiter zu verringern. Vielmehr muss innerhalb des hier vorgesehenen Geltungs-
bereichs dem Vorhabentrager ausreichender Spielraum verbleiben, um eine Feintrassie-
rung im spateren Planungsverlauf bestimmen zu kénnen. Auch wird auf die (teilweise) Auf-
hebung der Veranderungssperre im Falle einer anderweitigen Verwirklichung geman
§ 16 Abs. 2 Satz 1 NABEG hingewiesen.

3. Gemal § 41 Abs. 4 Satz 4 VwWVG kann ein Tag fur die Bekanntgabe der Veranderungs-
sperre bestimmt werden, jedoch frihestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag.
Da die Bekanntmachung am 17.06.2026 erfolgt, wird bestimmt, dass die Veranderungs-
sperre am 18.06.2026 als bekanntgegeben gilt. Die Bundesnetzagentur macht die Veran-
derungssperre gemal § 16 Abs. 4 NABEG in drtlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet
verbreitet sind, auf das sich die Veranderungssperre voraussichtlich auswirken wird, und
auf der Internetseite der Bundesnetzagentur bekannt.

4. Die Veranderungssperre ist nach § 16 Abs. 1 Satz 3 NABEG auf flnf Jahre zu befristen.
Gemal § 16 Abs. 1 Satz 4 NABEG kann die Bundesnetzagentur die Frist um weitere finf
Jahre verlangern, wenn besondere Umstande dies erfordern.

5. Die Kostenfreiheit ergibt sich aus § 30 NABEG. Die Veranderungssperre zahlt nicht zu den
dort aufgefuhrten kostenpflichtigen Amtshandlungen.

Iv.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Bundes-
verwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig erhoben werden. Die Anfechtungsklage ge-
gen den vorstehenden Bescheid hat gemal § 16 Abs. 5 Satz 2 NABEG i. V. m. § 43e Abs. 1
EnWG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung
der Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Bescheid nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses
Bescheids beim Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig gestellt und begrin-
det werden (§ 16 Abs. 5 Satz 2 NABEG i. V. m. § 43e Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 16.06.2026
Im Auftrag

Gez.

Ines Reichel

Abteilung Ausbau Stromnetze, RefLn 805



Bundesnetzagentur Gz. 805 - 6.07.01.02/49-2-5 VS#2 16.06.2026

Anlage:

100)] b= 141
I i
Zeichenerklarung
™ ~ % Geltungsbereich der VS ® Muffe === Bahnstrecke
Flurstiicksgrenze ~——— Trassenachse
|:| Grenze des fesigelegten Arbeitsstreifen
Trassenkorridors

Qualannachhweis:
Basisdalen: © GeoBasis-DE | BKG 2026;
Fachdaten (Trassa): Amprion GmbH

10



	Veränderungssperre:
	I.
	II. Sachverhalt
	III. Begründung
	IV. Rechtsbehelfsbelehrung

